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Ausschreibung Oste-Triathlon 2026 
 
Veranstaltungsdatum und -Ort: 
Sonntag, 14.06.2026  
Barther Wiesen am Vörder See, Huddelberg 15, 27432 Bremervörde 
Parkplatz über Huddelberg 14 
 
Veranstalter: 
Triathlon-Verband Niedersachen e.V. 
Internet: www.triathlon-niedersachsen.de 
 
Ausrichter: 
Oste-Sport gGmbH 
 
Schirmherrschaft: 
David McAllister, Mitglied des Europäischen Parlaments, Vorsitzender des Ausschusses für Auswärti-
ge Angelegenheiten 
 
Veranstaltungsnummer:  

 
Sprint- und Staffel-Wettbewerbe:  
Ca. 0,5 km Schwimmen 
Ca. 20,6 km Radfahren 
Ca. 4,6 km Laufen 
 
Olympische Distanz:  
Ca. 1,5 km Schwimmen 
Ca. 41 km Radfahren 
Ca. 10 km Laufen 
 
Startgruppen: 
09:00 Uhr:  Startpassinhaber Sprint 
09:10 Uhr:  Volkstriathlon Sprint 

 
10:00 Uhr:  Startpassinhaber Olympische Distanz 
10:10 Uhr:  Volkstriathlon Olympische Distanz 
 
12:00 Uhr:  Staffelwettbewerbe Sprint Distanz  
 
Es ist möglich, dass sich die Startzeiten und - Gruppen noch verändern. 
 
Es gilt die Sportordnungen des Deutschen Triathlon Verbandes (DTU) 
(www.dtu-info.de/footer/regelwerk-ordnungen/ordnungen.html). Sie können am Veranstaltungstag 
eingesehen werden. Grundsätzlich gelten die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung.  
 
Wettkampfgericht: 
Die Veranstaltung wird von Lizenzkampfrichtern des Niedersächsischen Triathlonverbandes begleitet.  
 
 
 
 
 

http://www.triathlon-niedersachsen.de/
http://www.dtu-info.de/footer/regelwerk-ordnungen/ordnungen.html
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Startgeld: 
Sprintdistanz (Startpassinhaber und Volkstriathlon): 45 €  
Olympische Distanz (Startpassinhaber und Volkstriathlon): 65 € 
Jedermann-Staffel (m/w/d): 70 € je Staffel  
Firmenstaffel: 99 € je Staffel 
Der Startpass muss als Original unaufgefordert bei der Startunterlagenausgabe vorgezeigt werden.  
 
Im Startgeld enthalten sind für alle Teilnehmer: 
  Startunterlagen  
  Zeitnahme mit Zwischenzeiten 
  Online-Bereitstellung von Ergebnislisten und Urkunden 
  Urkunden und Sachpreise für die Plätze 1 – 3 
  Massagemöglichkeit nach dem Wettkampf  
  Medizinische Notfallversorgung 
 
Teilnahmeberechtigung: 
Bei den Einzelwettkämpfen sind Teilnehmer ab 16 Jahren (Jahrgang 2010 und älter) startberechtigt. 
In der Staffel sind Teilnehmer ab 14 Jahren (Jahrgang 2012 und älter) startberechtigt.  
 
Anmeldung/Meldeschluss: 
Die Anmeldung ist bis 31. Mai 2026, oder bei vorzeitigem Erreichen des Teilnehmerlimits entspre-
chend früher, möglich. 
Die Anmeldung erfolgt online. Das Startgeld wird von Tollense-Timing eingezogen.  
Die Weitergabe des Startplatzes ist nicht erlaubt, Startnummer sind nicht übertragbar. Eine Rücker-
stattung des Startgeldes bei Nichtantritt kann leider nicht erfolgen. 
 
Mit der Anmeldung wird bestätigt, dass die DTU-Ordnungen und die Bedingungen des Ausrichters 
nach dieser Ausschreibung einschließlich des Haftungsausschlusses akzeptiert werden. 
 
Teilnehmerlimit: 
Es können jeweils (Startpassinhaber und Volkstriathlon) maximal 100 Einzelstarter sowie 50 Staffeln 
teilnehmen. Der Veranstalter behält sich vor, bei Erreichen dieser Limits die Online-Anmeldung vor-
zeitig zu schließen. 
 
Hinweise zur Teilnahme 
Es besteht Helmpflicht beim Radfahren sowie Badekappenpflicht (neonfarben) beim Schwimmen. 
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass beim Radfahren ein Windschattenfahrverbot gilt.  
 
Zeitlimits: 
Die maximale Wettkampfdauer beträgt für die Sprint- und Staffelwettbewerbe 2:45 h, 4:00 h für die 
Olympische Distanz. Der Ausrichter behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die nach dem Radfahren 
länger als 2:00 h (Sprintdistanz) und 4:00 h (Olympische Distanz) unterwegs sind, aus dem Wettbe-
werb zu nehmen. Ein Weitermachen außer Konkurrenz ist nicht erlaubt. 
 
Wertungen: 
Es erfolgt eine getrennte Wertung von Startpassinhabern (m und w), Jedermann-Teilnehmern (m und 
w) sowie Firmen- und Jedermann-Staffeln (bitte bei der Anmeldung ankreuzen). 
Es erfolgt keine getrennte Wertung für Frauen-, Männer- und Mixed-Staffeln. Staffeln werden, unab-
hängig von ihrer Zusammensetzung, in einer Gesamtwertung aufgeführt. 
 
Es gilt die DTU-Sportordnung (http://www.dtu-info.de/home/news/regelwerk/-ordnungen.html) 
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Streckenführung: 
 
Schwimmen 
Die Schwimmstrecke ist ein Rechteckkurs von etwa 500 m Länge für Sprint- und Staffelwettbewerbe 
sowie 1500 m für die Olympische Distanz im Vörder See.  Bei der Olympische Distanz ist ein Landgang 
enthalten. Als Wendemarkierung dienen Bojen. 
 
Radfahren 
Die Radstrecke ist ein asphaltierter Rundkurs von 20,6 km Länge für Sprint- und Staffelwettbewerbe 
sowie 41 km Länge für die Olympische Distanz (Strecke wird 2 Mal gefahren). Ca. 80 m der Strecke 
bestehen aus Pflasterverbundsteinen. Für die Teilnahme am Triathlon ist kein Rennrad nötig. 
  
Laufen 
Die Laufstrecke führt auf Asphalt/Schotter am Vörder See und dem Hafen entlang, durch den Aue-
park über die Vorwerksbrücke bis zum Wendepunkt „Am Vorwerk“. Für die Olympische Distanz wird 
die Strecke 2 Mal gelaufen.  
 
Startunterlagenausgabe für alle Distanzen: 
Die Startunterlagenausgabe richten wir am Vortag der Veranstaltung zwischen 15:00 und 20:00 Uhr 
und am Veranstaltungstag ab 6.30 Uhr an der Remise des „Haus am See“ ein. Bitte plane etwas War-
tezeit ein und reise rechtzeitig an! 

 
Wettkampfbesprechung: 
Die Wettkampfbesprechung findet um 08:40 Uhr im Bereich an der Bühne statt. Die Teilnahme an 
der Wettkampfbesprechung ist Pflicht, da sich noch kurzfristige Änderungen gegenüber dieser Aus-
schreibung ergeben könnten. Die Zeiten für die Wettkampfbesprechung werden rechtzeitig vor der 
Veranstaltung bekanntgegeben.  
 
Check-Out: 
Die Check-Out Zeiten werden durch die Wettkampfleitung vorgegeben und orientieren sich am tat-
sächlichen Rennverlauf. Die Ausgabe der Räder erfolgt ausschließlich gegen Vorlage der Startnum-
mer. 
 
Bitte unbedingt die Räder rechtzeitig aus der Wechselzone abholen. Nach Beendigung des Wett-
kampfes und der letzten Siegerehrung beginnt der Abbau der Strecken und der Wechselzone. Eine 
Bewachung der Räder kann ab diesem Zeitpunkt nicht mehr gewährleistet werden. 
 
Zeitmessung: 
Die Zeitmessung erfolgt elektronisch per Fußtransponder. Dieser wird dem Teilnehmer mit den 
Startunterlagen leihweise ausgehändigt. Der Fußtransponder dient in der Staffel als „Staffelstab“. Die 
Übergabe erfolgt an einem dafür vorgesehenen Platz in der Wechselzone. 
Wird der Transponder nicht am Veranstaltungstag bis 16.00 Uhr zurückgegeben, so ermächtigt der 
Teilnehmer den Veranstalter, für den Verlust 90,00 Euro in Rechnung zu stellen. 
 
Radservice: 
Ein Radservice für kleinere Reparaturen befindet sich vor Ort. 
 
Rettungs- und Versorgungsdienste: 
DRK, DLRG 
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Fotos: 
Bei der Veranstaltung werden Fotos von den einzelnen Starts sowie wenn möglich von jedem Athle-
ten gemacht.  
 
Anfahrt/Parken: 
Die Anfahrt erfolgt über den Huddelberg. Parkplätze für Teilnehmer und Zuschauer sind in begrenz-
tem Maße am Wettkampfgelände am Natur- und Erlebnispark vorhanden. Außerdem steht der 
Marktplatz mit Zufahrt über Huddelberg, Gartenstraße oder Marktstraße zur Verfügung. In unmittel-
barer Nähe zum Veranstaltungsgelände ist eine Wohnmobilstation vorhanden, die Zufahrt ist am 
Veranstaltungstag jedoch nicht möglich. 
 
Haftungsausschluss: 
Für Diebstähle und sonstige Schäden können der Veranstalter und dessen Mitarbeiter keine Haftung 
übernehmen. Dies gilt besonders auch für einen verspäteten Check-Out des Rades seitens des Teil-
nehmers. 
 
Mit der Anmeldung erkennt der Teilnehmer die Wettkampfordnungen, sowie Rechts- und Verfah-
rensordnung, die Disziplinarordnung und die Bedingungen des Veranstalters gemäß der Ausschrei-
bung für sich als verbindlich an. 
 
Der Teilnehmer bestätigt durch seine Anmeldung, dass die gesundheitlichen Voraussetzungen für 
eine Teilnahme vorliegen. 
 
Es ist Sache der Teilnehmer für den eigenen Versicherungsschutz Sorge zu tragen. Der Veranstalter 
übernimmt keinerlei Haftung für körperliche oder sonstige Schäden. Beim Radfahren besteht Helm-
pflicht. 
 
Der Veranstalter, seine Organe und Helfer übernehmen keine Haftung bei Unfällen, Diebstahl, sowie 
anderen Schadensfällen. Die Teilnehmer sind für die technische Sicherheit ihrer Ausrüstung selbst 
verantwortlich und haben darauf zu achten, dass sie den Regeln entspricht.   
 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, bei Unwetter/Gewitter oder anderen unvorhersehbaren 
Gründen und/oder Katastrophen den Wettkampf nicht zu starten, zu unterbrechen oder abzubre-
chen. Sofern das Gesundheitsamt den See zum Schwimmen am Wettkampftag nicht freigibt (wegen 
möglicher Bildung von Blaualgen), findet ein Duathlon statt. Eine Erstattung der Startgelder ist nicht 
möglich. 
 
Der Teilnehmer verzichtet mit seiner Anmeldung auf jegliche Regressansprüche. 
 
Gegenstände aus Glas (insbesondere Flaschen) dürfen auf der Wettkampfstrecke inkl. der Wechsel-
zonen nicht benutzt oder transportiert werden. 
 
Die Befahrbarkeit der Radrenn- und Laufstrecke und der Kreuzungen sind für Einsatzfahrzeuge der 
Polizei, Feuerwehr sowie Rettungsdienste jederzeit zu gewährleisten. Im Bedarfsfall muss durch den 
Athleten auch in den gesperrten Streckenabschnitten sowohl für die Rad- als auch für die Laufstrecke 
den Einsatzfahrzeugen der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes auch unter zeitlichen Einbu-
ßen unbedingt Vorrang eingeräumt werden.  
 
Es gelten des Weiteren die Regelungen der DTU Sportordnung sowie der Antidoping-Code der NADA. 
Bei Divergenzen hat die Sportordnung der DTU Vorrang! 
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Mit seiner Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass die in seiner Anmeldung 
genannten Daten maschinell gespeichert und in der Teilnehmer- und Ergebnisliste veröffentlicht 
werden dürfen. 
 
Mit seiner Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass die von ihm im Zusam-
menhang mit seiner Teilnahme gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fern-
sehen, Presse, Internet, Werbung, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen ohne Vergütungs-
anspruch vom Veranstalter und vom Ausrichter genutzt werden dürfen. 
 
Rechtsgrundlage: 
Der Veranstaltung liegen die Wettkampfordnungen der Deutschen Triathlon Union (Sportordnung, 
Veranstalter- und Ausrichterordnung, Bundesligaordnung, Anti-Doping-Code, Kampfrichterordnung), 
sowie Rechts- und Verfahrensordnung und die Disziplinarordnung zugrunde. Mit der Anmeldung 
erkennt der Teilnehmer die Wettkampfordnungen sowie Rechts- und Verfahrensordnung, die Diszip-
linarordnung und die Bedingungen des Ausrichters gemäß der Ausschreibung für sich als verbindlich 
an. 
 
Der Einfachheit halber wird in dieser Ausschreibung die männliche Form verwendet, ohne dass hier-
durch eine Benachteiligung der Geschlechter im Sinne des Allgemeinen Gleichstellungsgesetzes 
(AGG) intendiert oder gewollt ist. 
Änderungen vorbehalten! 


